	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Arbeitsbereich:
· Grünpflege
· Forst- und 
Waldarbeit
· Landwirtschaft

	Betriebsanweisung
	Tätigkeit:
Bekämpfung
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	zu biogenen Stoffen

	
	 

	 
	
	
Firma:
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	GEFÄHRDUNGEN DURCH BIOGENE STOFFE
	 

	 
	
Pflanzenbestandteile des Gefleckten Schierlings (Conium maculatum)

Größe 0,5 bis 2 m, unangenehm riechend, Stängel mit roten oder violetten Flecken
oder Streifen, Blätter gefiedert, Blüten weiß in Dolden

	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	GEFAHREN FÜR DIE BESCHÄFTIGTEN
	 

	 
	


	

Gesundheitliche Wirkungen:
· Alle Pflanzenteile sind durch das in ihnen enthaltene Alkaloid Coniin giftig.
· Bei oraler Aufnahme kommt es zu Brechreiz, Nervenlähmungen bis hin zum
Atemstillstand.
· Durch Berühren der Pflanze bzw. durch Kontakt mit dem Pflanzensaft werden
Hautreaktionen ausgelöst (Hautreizung, Rötung, Blasenbildung).

	 

	
	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
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Maßnahmen zur Verhütung einer Exposition:
· Die Pflanzen dürfen nicht berührt werden, jeglicher Hautkontakt ist zu vermeiden.
· Wird Arbeitskleidung mit dem Pflanzensaft verunreinigt, darf diese beim Entkleiden nicht auf die bloße Haut gelangen.
· Während der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Schutzmaßnahmen bei der Bekämpfung:
· Mechanische Bekämpfung (z. B. mit dem Freischneider) im Frühjahr vornehmen. Das Mulchen sollte nur mit Fahrzeugen mit geschlossener Kabine erfolgen, anderenfalls ist PSA zu benutzen. Beim Verlassen der Fahrerkabine ist auf Verunreinigungen der Fahrzeugaußenseite mit Pflanzensaft zu achten.
· Kenntnisse über Kriterien zur sicheren Erkennung der Pflanze erlangen und vermitteln.
· Gefährdungsbeurteilung „Biologische Gefährdungen“ durchführen.
· Vor der Bekämpfung alle beteiligten Personen in die Verfahrensweise einweisen.
· Ein Plexiglas-Gesichtsvisier ist notwendig.
· Einen Einwegschutzanzug (Chemikalienschutzanzug, z. B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) tragen.
· Gummihandschuhe (Chemikalienschutzhandschuhe) mit langem Schaft tragen, da
neben der Gefährdung durch den Pflanzensaft eine mechanische Gefährdung auftritt.
· Geschlossene leicht zu reinigende Schuhe oder Stiefel tragen.
· Meldung an die lokalen Ämter für Naturschutz vornehmen.

Maßnahmen zur Reinigung:
· Verwendete Arbeitsmittel mit Wasser reinigen.
· Nach Verlassen des Arbeitsbereiches ist PSA zum mehrfachen Gebrauch (Plexiglasvisier, Chemikalienschutzhandschuhe, Schuhwerk) abzulegen und sachgerecht zu
reinigen.

	 

	 
	VERHALTEN IM GEFAHRFALL
	 

	 
	
· Beim Auftreten akuter Krankheitssymptome ist ein Notruf abzusetzen.
· Es wird empfohlen, die Beratung durch den Betriebsarzt bzw. die Arbeitsmedizinische Vorsorge 
zu nutzen.

	Vorgesetzter:      	Tel.-Nr.:      

	

	 
	





	 




	
 
	VERHALTEN BEI UNFÄLLEN, ERSTE HILFE
	NOTRUF 112
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· Verletzungen sind dem Verantwortlichen im Betrieb zu melden, in das Verbandbuch
einzutragen und ggf. ist ein Arzt aufzusuchen.
· Auch kleine Wunden sind sachgerecht zu behandeln.
· Nach Hautkontakt ist die betroffene Stelle mit viel Wasser abzuspülen und abzudecken, ggf. ist ein Arzt aufzusuchen.

		Ersthelfer:      	Tel.-Nr.:      

	 

	 
	SACHGERECHTE ENTSORGUNG
	 

	 
	
· Ein Chemikalienschutzanzug (Einweg-Overall) ist nach dem Einsatz mit der Außenseite nach innen zusammenzurollen und in einem dicht schließenden Behälter zu entsorgen.

	 

	 
	 
 
 
 
 
 
	 

	 
		Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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